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KANTOfJ ZÜRICH TtEFßAJ/.\M, 
PLAN-ARCHIV 

8.tJ.P~,(81/2) 60 
Auszug aus dem Protokoll Bülach N _____ _ 

des Regierungsrates des Kantons •,r'1"1f~t"'c"'h,_,.,.,. ----
Sitzung vom 23. März 1967 

1156. Bau- und Niveaulinien. Am 10. Oktober 1966 er­
suchte der Gemeinderat Bülach um Genehmigung seines Be­
schlusses vom 17. August 1966 betreffend die Festsetzung von 
Bau- und Niveaulinien an der projektierten Rietbachstrasse 
III. IG. Die Veröffentlichung im kantonalen Amtsblatt er­
folgte am 26. August 1966 mit gleichzeitiger schriftlicher Mit­
teilung an die betroffenen Grundeigentümer. Gemäss Zeugnis 
des Bezirksrates Bülach vom 5. Oktober ] 966 sind gegen diese 
Baulinienvorlage keine Rekurse eingereicht worden. 

Die projektierte Riedbachstrasse III. Kl. wird den Charak­
ter einet· ausgesprochenen Quartierstrasse erhalten. Sie soll 
<dn 1·seik Ü<'r 11, rsc.hli<'Sstmg d , Indu tl'ieg,l.)i t · l~l'tl ·lrfekl 
dienen und anderseits zusammen mit dem Riethach die G;~ 
zwischen der Wohn- und der Industriezone bilden. Der Bau­
linienabstand von 25 m gewährleistet auf der südwestlichen 
Seite bei einer Fahrbahnbreite von 6 m, einem Gehweg von 
3 m und einem Grünstreifen von 2 m eine Vorgartentiefe von 
5 m. Auf der nordöstlichen Seite, die infolge des längs der 
Strasse verlaufenden Riethaches nicht überbaut werden kann, 
ist eine ideelle Baulinie vorgesehen, die einen 5 m breiten 
Streifen zur Bachverbreiterung vorsieht. Wegen des Baches 
beträgt hier der Abstand der Baulinie vom künftigen Strassen­
rand total 9 m. 

Die Niveaulinie weist eine maximale Steigung von 1,64 % 
auf. 

Der Genehmigung der Vorlage steht nichts entgegen. 
Auf Antrag der Baudirektion 

beschliesst der Regierungsrat: 
1. Der Beschluss des Gemeinderates Bülach vom 17. 

ugust 1966 h tr ff ·•nd die F •st ·etz11ng von Ean- un.cl Ni­
.veauHnien an cl 1· 1· j · k.ticrten Rietbachstrasse IlI. Kl . wircl 
gemäss den eingereichten Plänen genehmigt. 

II. Der Grmeinderat Bülach wird eingeladen, die vor­
stehende Genehmigung öffentlich bekanntzumachen. 

III. Mitteilung an den Gemeinderat Bülach unter Rück­
sendung je eines Planes im Doppel mit Genehmigungsvermerk, 
den Bezirksrat Bülach sowie an die Direktion der öffent­
lichen Bauten. 

Zürich, den 23. Ml-irz 1967. 

Vor dem R eg ierungsrate, 

Der Staatsschreiber: 
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